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Durchfiihrung der Emissionserklarungsverordnung
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und Landwirtschaft - VB3-8800.3 (VNr. 1/93) u.d. Mi-

nisteriums fur Wirtschaft, Mittelstand und Technolo-
gie - 316-82-6.4 v. 18.1.1993

Durchflihrung der Emissionserklarungsverordnung
Gem. RdErl. d. Ministeriums fur Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
- VB3-8800.3 (VNr. 1/93)
u.d. Ministeriums fir Wirtschaft, Mittelstand und Technologie — 316-82-6.4
v. 18.1.1993

Zur Durchflhrung der Emissionserklarungsverordnung (11. BImSchV) vom 12. Dezember 1991
(BGBI. I S. 2213) wird auf folgendes hingewiesen:

1

Die Verordnung regelt Inhalt, Umfang, Form und Zeitpunkt der Abgabe der Emissionserklarun-
gen, die inhaltlich Anhang 1 zu dieser Verordnung (Vollstandige Emissionserklarung) oder An-
hang 2 zu dieser Verordnung (Verkirzte Emissionserklarung) entsprechen.

2
Zu § 1 (Befreiung von der Erklarungspflicht):

In der Emissionserklarungsverordnung wird geman § 27 Abs. 4 Satz 2 BImSchG bestimmt, wel-
che Betreiber der im Anhang zur 4. BImSchV genannten genehmigungsbedirftigen Anlagen von
der Erklarungspflicht nach § 27 Abs. 1 Satz 1 BImSchG befreit sind. Die Befreiung gilt nur dann,
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wenn die Anlage keine Anlagenteile und Nebeneinrichtungen enthalt, die nach anderen Num-
mern der 4. BImSchV genehmigungsbedirftig waren; in diesem Fall ist eine Emissionserklarung
flr die gesamte Anlage abzugeben.

3
Zu § 3 (Erklarungszeitraum, Zeitpunkt der Erklarung, Erklarungspflichtiger):

Erklarungszeitraum ist das geradzahlige Kalenderjahr. Erstmalig ist eine Erklarung fiir das Jahr
1992 abzugeben, d.h. auch fur bisher schon erklarungspflichtige Anlagen ist dies eine Ersterkla-
rung.

Von der Moglichkeit, im Einzelfall den Abgabetermin zu verlangern, soll nur bei dringenden
Grunden Gebrauch gemacht werden. In Gebieten, in denen ein Luftreinhalteplan aufgestellt oder
fortgeschrieben werden soll, ist vor Bewilligung des Verlangerungsantrages die Zustimmung des
Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bzw. des Mi-
nisteriums fur Wirtschaft und Arbeit einzuholen.

4
Zu § 4 (Inhalt, Umfang und Form der Emissionserklarung):

4.1

Die Erklarungspflicht erstreckt sich auf die gesamte genehmigungsbedurftige Anlage. Auf Teil |
Nr. 2.4 des Gem. RdErl. d. Ministers fir Arbeit, Gesundheit und Soziales, d. Innenministers u. d.
Ministers flir Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr (VV Gen.Verf. BImSchG) v. 21.11.1975 (SMBI.
NRW. 7130) wird verwiesen.

4.2

Wird der Pflicht zur Abgabe oder Ergdnzung der Erklarung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig nachgekommen, sollen die zustandigen Behdrden den Erklarungspflichti-
gen durch unselbstandige Verfliigung (§ 52 Abs. 1 BImSchG), die ggf. mit den Mitteln des Verwal-
tungszwanges durchgesetzt werden kann, zur Beachtung der Pflicht anhalten. Der Verstof3 ge-
gen die Erklarungspflicht kann auBerdem als Ordnungswidrigkeit mit einer GeldbuBe bis zu
10000,- EUR geahndet werden (vgl. § 62 Abs. 2 Nr. 2 BImSchG).

4.3

Bei Abgabe der Emissionserklarung hat der Betreiber der zustandigen Behdrde mitzuteilen und
zu begrinden, welche Einzelangaben der Emissionserklarung Rickschlisse auf Betriebs- oder
Geschaftsgeheimnisse erlauben und damit nicht veréffentlicht werden durfen (§ 27 Abs. 3 BIm-
SchG). Die fur die Entgegennahme der Emissionserklarung zustandige Behorde hat die Angaben
zu prifen und dabei einen strengen MaBstab anzulegen. Das Ergebnis ist der katasterflihrenden
Stelle bei dem Landesumweltamt zur Beachtung mitzuteilen.

4.4

Der Betreiber hat grundsatzlich eine Emissionserklarung abzugeben, die inhaltlich Anhang 1 zur
11. BImSchV entspricht. Die Betreiber von Anlagen gemaB § 4 Abs. 2 kdnnen eine verkurzte Er-
klarung mit den Inhalten nach Anhang 2 der 11. BImSchV abgeben, sofern zu der Anlage nicht
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Teile oder Nebeneinrichtungen gehdren, fir die eine Emissionserklarung nach § 4 Abs. 1 abzu-
geben ware.

Die Erkldrungen gemaB § 4 Abs. 2 enthalten keine Emissionsangaben. Die Emissionen werden
flr bestimmte Anlagentypen mit Hilfe eines pauschalierten Verfahrens aus den Angaben - insbe-
sondere Uber die gehandhabten Stoffe - ermittelt. Auf die genaue und vollstandige Angabe der
Stoffe sowie deren Zusammensetzung (vgl. Formular 6) ist daher besonders zu achten.

4.5

Die zustandigen Behdrden legen rechtzeitig, spatestens bis zum 30.6. des Erklarungszeitraumes
fest, dass die Emissionserklarung einheitlich unter Verwendung der diesem Erlass als Anhang
beigefligten Formulare 1-8 (9) abgegeben wird (§ 4 Abs. 3). Das Verlangen soll regelmaBig - ggf.
bis zum Widerruf - alle kiinftigen Erklarungszeitraume erfassen. Die -Formulare 1-8 (9) geben
die Inhalte des Anhangs 1 und die Formulare 1-6 die Inhalte des Anhangs 2 zur 11. BImSchV wie-
der.

4.6

Mit Zustimmung der zustandigen Behoérde kann die Emissionserklarung auf elektronischem Da-
tentrager abgegeben werden. Dem ist unter der Bedingung zuzustimmen, dass die in der diesem
Erlass als Anhang beigefligten ,, Anleitung zur Erstellung von Emissionserklarungen" festge-
schriebenen Grundsatze und Regeln bei der Erstellung der Emissionserklarung bericksichtigt
werden (§ 4 Abs. 4).

Die zustandige Behorde sollte nach § 4 Abs. 5 grundsatzlich die Abgabe auf elektronischem Da-
tentrager unter Einhaltung der o0.g. Vorgaben (Bestimmung der Form) vom Betreiber fordern, so-
weit hierfur rechtzeitig ein PC-Datenerfassungsprogramm durch das Landesumweltamt zur Ver-
fligung gestellt werden kann. Die Betreiber einer einzigen Anlage mit vollstandiger Erklarung
oder von wenigen Anlagen mit verkirzten Erklarungen sollten jedoch unter Berlicksichtigung der
VerhaltnismaBigkeit - z.B. Fehlen der erforderlichen Hardware - ggf. von dieser Forderung aus-
genommen werden. Ausnahmen hinsichtlich der Datenstruktur und -formatierung sollen nicht er-
teilt werden.

5
Zu § 5 (Erganzung der Emissionserklarung):

Die Erganzungspflicht bedeutet, dass der Anlagenbetreiber fiir das letzte geradzahlige Kalender-
jahr (ab 1994) mitzuteilen hat, welche Anderungen gegeniiber dem vorherigen Erklarungszeit-
raum eingetreten sind. Auch die unverandert gebliebenen Daten sind in der Emissionserklarung
anzugeben.

Fir die Erganzung (Fortschreibung) der Emissionserklarung sind entsprechend der Festlegung

gemaB Nr. 4.5 die Formulare 1-8 (9) bzw. 1-6 im Anhang zu verwenden. Dem Betreiber werden
Formulare mit den zuletzt vorliegenden Daten des vorgenannten Erklarungszeitraumes zur Ver-
flgung gestellt.

Bei der Benutzung des Datenerfassungsprogramms erhalt der Betreiber die Daten auf Diskette.
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Die in der letzten Erklarung vom Betreiber jeweils festgelegte Untergliederung in Anlagenteile
und Nebeneinrichtungen sowie Betriebseinheiten und die Bezeichnungen dirfen nur mit Zustim-
mung der zustandigen Behorde geandert werden. Stimmt die zustandige Behorde einer begriin-
deten Anderung zu, hat sie dafiir zu sorgen, dass diese Anderungen in die bestehenden Daten-
systeme identisch einflieBen.

6
Zu § 6 (Ermittlung der Emissionen):

Es sind nur die Emissionen zu erfassen, die im Erklarungszeitraum tatsachlich aufgetreten sind,
und nicht die nach der Genehmigungsurkunde zuldssigen Emissionen.

Die zustandigen Behdrden sollen darauf hinwirken, dass vorliegende Ergebnisse von kontinuier-

lichen Messungen vorrangig verwendet werden. Bei der Verwendung der Ergebnisse von Einzel-
messungen oder Rechnungen ist besonders zu prifen, ob die Ergebnisse flir den Erklarungszeit-
raum reprasentativ sind.

Hat der Betreiber der zustandigen Behoérde bis zum 31. Marz des dem Erklarungszeitraum fol-
genden Jahres (Termin flr den Verlangerungsantrag) schriftlich mitgeteilt, dass er keine der in §
6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1-4 genannten Methoden anwenden kann, so kédnnen auch Schatzungen un-
ter Verwendung von Emissionsfaktoren, Energie- und Massenbilanzen oder Analysenergebnis-
sen zugelassen werden.

7
Zu § 7 (Ausnahmen):

Die generelle Befreiung von der Erklarungspflicht wird in § 1 geregelt. Weitere Ausnahmen sind
nach § 7 zuldssig, wenn im konkreten Fall von der Anlage auch unter- Berticksichtigung vom
Normalbetrieb abweichender Vorgange nur in geringem Umfang Luftverunreinigungen ausge-
hen. Dieser Fall kann z.B. gegeben sein, wenn die zu Positionen ,Emissionsverursachende Be-
triebsvorgange und Emissionen" in den Erlauterungen zu den Anhangen 1und 2 genannten be-
grenzenden Werte fir alle Stoffe aufgrund der Anlagentechnik sicher unterschritten werden,
was vom Betreiber durch detaillierte Angaben nachzuweisen ist. Dabei ist es unerheblich, ob die
Emissionserklarung nach § 4 Abs. 1 (vollstandig) oder 2 (verkirzt) abzugeben ware.

Die Befreiung von der Erklarungspflicht ist dem Landesumweltamt unter Angabe der Griinde mit-
zuteilen.

Fir die Entscheidung Uber einen Antrag auf Erteilung einer Ausnahme ist nach Tarifstelle
15a.3.7.3 des Allgemeinen Geblihrentarifs eine Geblihr zwischen 25 EUR und 250 EUR zu erhe-
ben.

8
Weitere Erlauterungen sind in der diesem Erlass als Anhang beigefuigten ,Anleitung zur Erstel-
lung von Emissionserklarungen” enthalten.
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Fir Massentierhaltungen und Gillelager hat das Landesumweltamt eine speziell zugeschnittene
Kurzfassung dieser Anleitung erstellt.

9
Zustandigkeiten und Aufgaben

9.1
Zustandigkeiten:

Zustandige Behorden fur die Entgegennahme der Emissionserklarung sind nach Nummer 10.3.3
des Verzeichnisses der Anlage zur Verordnung zur Regelung von Zustandigkeiten auf dem Ge-
biet des technischen Umweltschutzes (ZustVOtU) vom 14. Juni 1994 (GV. NRW. S. 360), zuletzt
geandert durch Verordnung v. 21.3.2000 (GV. NRW. S. 364) die Staatlichen Umweltamter bzw.
die Bergamter. Diese Behorden sind gemaB Nr. 12.7 des Verzeichnisses der Anlage zur ZustVO-
tU auch zustandig fir die

- Verlangerung der Frist nach § 3 Abs. 2 Satz 2 oder 4,

- Anordnung der Verwendung bestimmter Formulare und Zulassung von Abweichungen nach § 4
Abs. 3und § 5,

- Zustimmung zur Abgabe der Emissionserklarung auf Datentrager nach § 4 Abs. 4,

- Festsetzung der Verpflichtung zur Abgabe der Emissionserklarung auf elektronischem Daten-
trager und Zulassung von Ausnahmen nach § 4 Abs. 5,

- Anderung der jeweils vom Betreiber festgelegten Untergliederung in Anlagenteile und Neben-
einrichtungen sowie Betriebseinheiten und der Bezeichnungen nach § 5 Satz 2,

- Bestimmung der Ermittlungsart der Emissionen nach § 6 Abs. 1 Satz 4,

- Anordnung zur Gewahrung der Einsichtnahme und zur Angabe von Einzelheiten des Ermitt-
lungsverfahrens nach § 6 Abs. 2 Satz 2,

- Befreiung von der Pflicht zur Abgabe einer Emissionserklarung nach § 7.

Auch die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 62 Abs. 2 Nr. 2 BImSchG
obliegt diesen Behdrden (vgl. Nr. 10.8.3 des Verzeichnisses der Anlage zur ZustVOtU).

Soweit die Emissionserklarung der Aufstellung von Emissionskatastern dient, entfallen die Son-
derzustandigkeiten flir genehmigungsbedirftige Anlagen im Bereich der BundesfernstraBen (vgl.
§ 4 BundesfernstraBengesetz). Die Staatlichen Umweltadmter sind auch fur Anlagen der Landes-
verteidigung zustandig.

9.2
Aufgaben:

9.2.1

Aufgabe der zustandigen Behdrden ist es, die Emissionserklarungen entgegenzunehmen, zu er-
ganzen und eingehend auf Vollstandigkeit und Richtigkeit, ggf. unter Einsatz der elektronischen
Datenverarbeitung, zu prifen (vgl. hierzu auch 5. BImSchvVwV).

Diese Uberpriifung hat auch zum Ziel, die Ubereinstimmung des Anlagenbetriebes mit geltenden
Genehmigungsbescheiden sowie evtl. bestehenden nachtraglichen Anordnungen festzustellen.
Gleichzeitig ist zu prifen, inwieweit die nicht in Genehmigungsbescheiden oder nachtraglichen
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Anordnungen festgeschriebenen Emissionen den Forderungen geltender Rechtsverordnungen
oder Verwaltungsvorschriften entsprechen. Hierzu sind insbesondere die in Formular 8, Spalte
10, anzugebenden maximalen Konzentrationswerte des Erklarungszeitraums zu bertcksichtigen.
Dariber hinaus bieten die Emissionserklarungen eine Vielzahl zusatzlicher Informationen, die
auch fiir Uberwachungszwecke genutzt werden kénnen. Hierzu zahlen beispielsweise die Emis-
sionen bei den nicht im Normalbetrieb auftretenden emissionsverursachenden Betriebsvorgan-
gen. Zur ErschlieBung zusatzlicher Informationen kénnen auch gezielte Datenauswertungen von
vergleichbaren Anlagen, Anlagenteilen und Nebeneinrichtungen oder Betriebseinheiten als Beur-
teilungsgrundlagen herangezogen werden. Soweit der Verdacht unrichtiger oder unvollstandiger
Angaben bzw. unzuldssiger Emissionen besteht, sollen die Uberwachungsbehérden weitere Er-
mittlungen nach § 52 Abs.-2 BImSchG durchfihren; dies gilt vor allem im Hinblick auf besonders
toxische, krebserzeugende oder geruchsintensive Stoffe. Hinweise zur Bewertung von Stoffen
im vorgenannten Sinne kdnnen der Gefahrstoff-Verordnung nebst Anhangen | bis VI, der TA Luft
und den ,Technische(n) Regeln Gber gefahrliche Arbeitsstoffe" entnommen werden. Der Erfas-
sung besonders toxischer Stoffe ist auch Aufmerksamkeit zu widmen, wenn diese in den Ein-
satzstoffen nur in Spuren vorkommen und aufgrund der Art des Produktionsverfahrens mit einer
Anreicherung zu rechnen ist.

Bei der Uberpriifung der Emissionserklarungen sind alle zur Verfiigung stehenden aktuellen In-
formationen heranzuziehen, insbesondere

- Ergebnisse der regelmaBigen Uberpriifung der fortlaufend aufzeichnenden Messeinrichtungen,
- Ergebnisse von Einzelmessungen nach §§ 26 und 28 BImSchG,

- Ergebnisse unvermuteter Kontrollen zur Uberwachung der Einhaltung immissionsschutz-recht-
licher Vorschriften,

- Ergebnisse der Mess- und Prifdienste sowie der Streifendienste der nach Landesrecht zustan-
digen Uberwachungsbehérden.

Inhalt und Ergebnis der Uberpriifung ist in einem Vermerk des zustandigen Sachbearbeiters fest-
zuhalten und von einem Beamten des hdheren Dienstes als Verantwortlichen fir Emissionserkla-
rungen gegenzuzeichnen.

Die zustandigen Behorden erfassen die Uberpriften Daten der in Papierform abgegebenen Emis-
sionserklarungen mit dem Datenerfassungssystem oder Ubernehmen die auf elektronischem Da-
tentrager (z.Z. Disketten) abgegebenen Daten in das System. Die Daten sind dem Landesum-
weltamt jeweils bis zum 31.8. des auf das Erklarungsjahr folgenden Kalenderjahres vollstandig zu
Ubermitteln.

Weitergehende bzw. mit dem Programmsystem verbundene Aufgaben werden an anderer Stelle
geregelt.

Grundsatzlich ist unabhangig von der Abgabeform eine Kopie des Formulars 1 (Betreiber, Werk,
Betrieb) jeder Emissionserklarung, versehen mit dem Priifvermerk der Behorde, an das Landes-
umweltamt zu versenden.

Die zustandige Behorde benennt einen Beamten des hoheren Dienstes als Verantwortlichen fir
die ordnungsgemaBe Bearbeitung der Emissionserklarungen. Dieser ist gleichzeitig Ansprech-
partner fur die katasterfiihrende Stelle bei dem Landesumweltamt.
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9.2.2

Das Landesumweltamt hat die Aufgabe, die Angaben der Emissionserklarungen auf der Basis der
vorliegenden Gesamtinformationen einer Plausibilitatsprifung und einem Vergleich mit Daten
von Anlagen der gleichen Art zu unterziehen. Ergibt der Vergleich den Verdacht unrichtiger oder
unvollstandiger Angaben, hat das Landesumweltamt dies der zustandigen Behorde unter Angabe
der Verdachtsgrinde umgehend mitzuteilen. Gleichzeitig kann sie anregen, welche weiteren Er-
mittlungen nach § 52 Abs. 2 BImSchG die zustandige Behorde durchfiihren soll.

Die zustandigen Behdrden haben dem Landesumweltamt das Ergebnis der veranlassten Unter-
suchung umgehend mitzuteilen und ggf. die erforderlichen Anderungen in den gespeicherten
Daten vorzunehmen. Diese Datenanderungen sind ebenfalls dem Landesumweltamt mitzuteilen.

Das Landesumweltamt stellt sicher, dass bis zum 30. September bzw. im Falle einer Anderung
der Formulare (§ 4 Abs. 3) bis zum 31. Mai des Erklarungszeitraumes die zustandigen Behorden
rechtzeitig den Betreibern die Formulare mit den aktuellen Daten fiir die Erganzung nach Nr. 5
zur Verfugung stellen kénnen.

10
Der Gem. RdErl. d. Ministers fir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft u.d. Ministers fir
Wirtschaft, Mittelstand und Technologie v. 24.11.1986 (SMBI. NRW. 7129) wird aufgehoben.

MBI. NRW. 1993 S. 364, geandert durch Gem. RdErl. vom 22.9.1994 (MBI. NRW. 1994 S.
1330).

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 717


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/1993-15
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/1994-72

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Durchführung der Emissionserklärungsverordnung Gem. RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft  – VB3-8800.3 (VNr. 1/93) u.d. Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie – 316-82-6.4 v. 18.1.1993 

